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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche schienengebundenen Freizeitverkehre in Baden-Württemberg existieren, 
seit wann diese Verkehre angeboten werden und welcher Ausprägung diese 
sind (Museumsbahn, Fahrradzüge, sonstige Sonderverkehre);

2.  welche Strecken von diesen Verkehren befahren werden und ob auf diesen 
Regelverkehr stattfindet bzw. diese Verkehre in den Regelbetrieb eingebunden 
sind;

3. wer die einzelnen Verkehre betreibt;

4.  wie sich das Angebot an Freizeitverkehren in den vergangenen fünf Jahren ent-
wickelt hat;

5. in welchen Freizeitverkehren eine Fahrradmitnahme möglich ist;

6. ob ihr Änderungen bei den einzelnen Angeboten in dieser Saison bekannt sind;

7.  welche Erkenntnisse ihr dazu vorliegen, wie sich die Fahrgastzahlen in den 
letzten Jahren entwickelt haben;

8.  welche Angebote im Freizeitverkehr in die Geltungsbereiche des bw-Tarifs, 
von Verbundtarifen, des 9-Euro-Tickets oder des Baden-Württemberg-Tickets 
eingebunden sind und in welchen Angeboten ein Sondertarif erhoben wird;

9.  welche langfristigen Ziele die Landesregierung bei der Einrichtung und Förde-
rung von Freizeitverkehren auf der Schiene verfolgt;

Antrag
des Abg. Niklas Nüssle u. a. GRÜNE

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Verkehr

Freizeitverkehre in Baden-Württemberg

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.



2

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 2628

10.  ob die Landesregierung die Einrichtung eines schienengebundenen Freizeit-
verkehrs als Vorlaufbetrieb für eine eventuelle Reaktivierung betrachtet, bzw. 
bei welchen Verkehren sie dieses Potenzial besonders sieht;

11.  inwiefern bei den Machbarkeitsstudien auf Strecken aus der Potenzialanalyse 
solche Freizeitverkehre berücksichtigt werden.

30.5.2022

Nüssle, Gericke, Achterberg, Braun, Hentschel, 
Joukov, Katzenstein, Marwein GRÜNE

B e g r ü n d u n g

Schienengebundene Freizeitverkehre erfreuen sich in letzter Zeit immer größerer 
Beliebtheit. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger genießen die Fahrt mit den 
regionalen Nostalgie- oder Museumszügen. Des Weiteren dienen diese Verkehre 
nicht nur dem Tourismus, sondern sorgen auch dafür, dass Nebenstrecken freige-
halten werden. In einigen Fällen wie der Wutachtalbahn/Sauschwänzlebahn wur-
den für den jeweiligen Freizeitverkehr auch Zubringerfahrten eingerichtet. Diese 
Zubringer erfreuen sich im ganzen Land ebenfalls großer Beliebtheit, zum Bei-
spiel als „Starthelfer“ für eine Radtour. 

Ziel der ÖPNV-Politik des Landes ist die Weiterentwicklung des öffentlichen 
Verkehrs bis 2030 zu einem flächendeckend attraktiven System, auf das sich die 
Menschen in ihrer täglichen Mobilität verlassen können und in dem sie sich auch 
abseits von Routinestrecken selbstverständlich bewegen. Gemeinsam mit den zahl-
reichen Akteurinnen und Akteuren der Branche und den Fahrgästen will das Land 
eine soziale, umweltfreundliche Mobilitätskultur in der Gesellschaft etablieren.

Dieser Antrag zielt deshalb darauf ab, Informationen zu den verschiedenen An-
geboten zu sammeln, eine Zukunftsperspektive aufzeigen und im speziellen vor 
dem Hintergrund des „9-für-90-Tickets“ die Gültigkeit dieses Angebots in den 
Freizeitverkehren in Erfahrung zu bringen.

S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 3. August 2022 Nr. VM3-0141.5-19/58/4 nimmt das Ministe-
rium für Verkehr zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche schienengebundenen Freizeitverkehre in Baden-Württemberg existieren, 
seit wann diese Verkehre angeboten werden und welcher Ausprägung diese 
sind (Museumsbahn, Fahrradzüge, sonstige Sonderverkehre);

Grundsätzlich ist der Begriff „Freizeitverkehre“ nicht exakt definiert. Im Rahmen 
dieser Anfrage fassen wir unter diese Anfrage alle landesbestellten Verkehre, die 

_____________________________________

*)  Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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als „Freizeitexpress“ (FEX) vermarktet werden sowie die über den Verkehrsver-
trag „Sonderverkehre“ erbrachten Zusatzleistungen. Zudem sind die ohne Beteili-
gung des Landes bestehenden die Museums- und Touristikbahnen im Land Baden-
Württemberg dargestellt. Hierzu ist die Übersicht in Anlage 1 beigefügt. 

2.  welche Strecken von diesen Verkehren befahren werden und ob auf diesen Regel-
verkehr stattfindet bzw. diese Verkehre in den Regelbetrieb eingebunden sind;

3. wer die einzelnen Verkehre betreibt;

Die Fragen 2 und 3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Details zu den einzelnen Freizeitexpressverbindungen sind auf Flyern auf der 
Homepage der Dachmarke bwegt dargestellt (bwegt.de/freizeitexpresse). Hierin 
enthalten sind Informationen zu Fahrplänen, Streckenführung und Betreibern der 
Zugverkehre.

4.  wie sich das Angebot an Freizeitverkehren in den vergangenen fünf Jahren ent-
wickelt hat;

In den vergangenen Jahren wurde das Angebot an Freizeitverkehren in der Aufga-
benträgerschaft des Landes Baden-Württemberg kontinuierlich ausgebaut. Allein 
seit 2021 wurden vier neue Freizeitexpress-Angebote eingeführt. Die Verände-
rungen lauten hier konkret:

•  2019: Der Freizeitexpress „Neckartäler“ Mannheim–Heidelberg–Heilbronn 
 (–Stuttgart) wird nicht mehr als Freizeitzug beworben, da durch Angebotsaus-
weitungen kein Unterschied zu den Taktzügen mehr bestand (heute Netz 1 Los 1, 
SBS).

•  2021: Neueinführung des Freizeitexpress „Biberbahn“ Mengen–Stockach 
(– Radolfzell) mit gleichzeitiger Streckenreaktivierung

•  2021: Einführung des Samstags-Verkehrs auf dem Freizeitexpress „Räuber-
bahn“ auf der Strecken Altshausen-Pfullendorf für ein Jahr probeweise

• 2022: Einheitliche Kommunikation aller dieser Züge als „Freizeitexpress“
•  2022: Erhöhung der Kapazitäten auf der „Biberbahn“ auf 140 Sitzplätze pro 

Zug wegen sehr hoher Nachfrage
•  2022: Einrichtung einer Direktverbindung Freiburg–Münstertal als FEX „Müns-

tertäler“
•  2022: Einrichtung des FEX „Albtäler“ aus dem Kraichgau via Karlsruhe nach 

Bad Herrenalb
• 2022: Ausweitung der Verkehrstage des FEX „Murgtäler“ auch auf Samstage
•  2022: Versuchsweise Einführung eines Freizeitverkehrs von Stuttgart direkt 

nach Maulbronn Kloster in den Sommerferien (31. Juli bis 11. September)
•  2021: Zusage zur Einrichtung eines Freizeitverkehrs auf der Strecke Langen-

burg–Gerabronn zur Deckung der Unterhaltskosten der Strecke für den Fall, 
dass die Anliegerkommunen die Strecke wieder befahrbar machen

Hinsichtlich der Veränderungen im Angebot auf den von Museumsbahnen befah-
renen Strecken liegt dem Ministerium für Verkehr keine Dokumentation der Än-
derungen in den letzten Jahren vor. Das Ministerium empfiehlt hier, den Verband 
deutscher Museums- und Touristikbahnen (VDMT)oder die einzelnen Betreiber 
zu konsultieren.
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5. in welchen Freizeitverkehren eine Fahrradmitnahme möglich ist;

Die Mitnahme ist prinzipiell in allen Freizeitverkehren im Rahmen der vorhan-
denen Kapazitäten möglich, sofern das Land Baden-Württemberg als Aufgaben-
träger für die Verkehre verantwortlich ist. Hier finden alle Tarifregelungen des 
normalen SPNV Anwendung. Damit ist auch die Fahrradmitnahme kostenfrei. 
Auf den Freizeitzügen im Murgtal sowie von Stuttgart und Ulm an den Bodensee 
sind zusätzliche Gepäckwagen zur Beförderung einer mittleren zweistelligen Zahl 
an Fahrrädern eingereiht. 

Hinsichtlich der Freizeitverkehre mit musealem Charakter, für welche das Minis-
terium keine Zuständigkeit innehat und welche nicht mit Fahrkarten des regulären 
SPNV genutzt werden können, liegen keine Informationen vor. Meist ist die Fahr-
radmitnahme zumindest möglich, es können jedoch Kosten entstehen.

6. ob ihr Änderungen bei den einzelnen Angeboten in dieser Saison bekannt sind;

Siehe hierzu die Antwort zu Frage 4.

7.  welche Erkenntnisse ihr dazu vorliegen, wie sich die Fahrgastzahlen in den 
letzten Jahren entwickelt haben;

Die detaillierte Entwicklung der Nachfragezahlen der Freizeitexpresse in der Auf-
gabenträgerschaft des Landes Baden-Württemberg zwischen 2019 und 2021 findet 
sich in Anlage 2. Insgesamt zeigt sich, dass die sehr erfreulichen Nach fragezahlen 
des Jahres 2019 pandemiebedingt ab 2020 auf vielen Strecken zurückgegangen 
sind. Im vergangenen Jahr 2021 war wieder ein Aufwärtstrend erkennbar, die 
Nachfragezahlen stiegen insgesamt wieder auf über 112 000 Fahrgäste im Jahr 
2021. Im Jahr 2022 ist – auch aufgrund des 9 Euro-Tickets – mit einer weiter stei-
genden Nachfrage zu rechnen.

Zur Nachfrage auf den Touristikbahnen außerhalb der Aufgabenträgerschaft des 
Landes Baden-Württemberg (Dampf-/Museumsbahnen) sind keine Zahlen be-
kannt. Als Ansprechpartner hierfür sei der Verband deutscher Museums- und 
Touristikbahnen (VDMT) genannt.

8.  welche Angebote im Freizeitverkehr in die Geltungsbereiche des bw-Tarifs, von 
Verbundtarifen, des 9-Euro-Tickets oder des Baden-Württemberg-Tickets ein-
gebunden sind und in welchen Angeboten ein Sondertarif erhoben wird;

In allen Freizeitverkehren, die vom Land Baden-Württemberg bestellt werden 
(Vermarktung als „Freizeitexpress [FEX]“) finden alle normalen SPNV-Fahrkar-
ten Gültigkeit. Zu den gültigen Tickets gehören auch der bwtarif, Verbundtarife, 
das 9 Euro-Ticket und das Baden-Württemberg-Ticket. 

Bei Freizeitverkehren musealen Charakters, die nicht vom Land bestellt werden, 
gelten die regulären SPNV-Tarife in der Regel nicht, da diese eigenwirtschaftlich 
betriebenen Verkehre sind und (wie andere Charter-/Sonderzüge) nicht im Ver-
antwortungsbereich des Ministeriums für Verkehr liegen. 

9.  welche langfristigen Ziele die Landesregierung bei der Einrichtung und Förde-
rung von Freizeitverkehren auf der Schiene verfolgt;

Der SPNV und insbesondere die Freizeitexpresse sind Bestandteil der Bemühun-
gen um einen nachhaltigen und klimafreundlichen Tourismus in Baden-Württem-
berg. Sie bieten eine umweltfreundliche Alternative zum motorisierten Indivi-
dualverkehr. 
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Einige Züge bieten Direktverbindungen aus den Ballungsgebieten in die Aus-
flugsregionen des Landes, die im Regelverkehr sonst nicht angeboten werden. 
Andere Linien erschließen an Wochenenden attraktive Ausflugsregionen auf Stre-
cken, die ansonsten nicht planmäßig im Regelverkehr befahren werden. Damit be-
treibt das Land Baden-Württemberg zugleich auch aktive Infrastruktursicherung 
v. a. im ländlichen Raum, denn befahrene Strecken werden durch den – wenn 
auch geringen – Verkehr aufrechterhalten und nicht stillgelegt. 

Auch kommen auf einigen Linien historische oder besondere Fahrzeuge zum Ein-
satz, wodurch nicht nur das kulturelle Erbe der lokalen Bahngeschichte erlebbar 
bewahrt wird, sondern auch die Fahrt mit dem Zug zum Erlebnis werden kann. 
Auf die Einrichtung von Fahrten auf Museumsbahnen mit Dampf- und anderen 
Museumszügen außerhalb der Aufgabenträgerschaft des Landes hat das Land Ba-
den-Württemberg keinen Einfluss.

10.  ob die Landesregierung die Einrichtung eines schienengebundenen Freizeit-
verkehrs als Vorlaufbetrieb für eine eventuelle Reaktivierung betrachtet, bzw. 
bei welchen Verkehren sie dieses Potenzial besonders sieht;

Ein Freizeitverkehr als Vorlauf für eine Reaktivierung ist nur dann möglich, wenn 
die Gleise auf der Strecke nicht bereits abgebaut wurden und noch für Bahn-
betriebszwecke gewidmet sowie betriebsbereit sind. Ein Vorlaufbetrieb als Frei-
zeitverkehr ist nicht grundsätzlich Voraussetzung und zugleich auch nicht hinrei-
chend für eine Reaktivierung. 

Maßgeblich für erfolgreiche Reaktivierungen ist die technische Machbarkeit und 
die Wirtschaftlichkeit eines Vorhabens. Diese Voraussetzungen werden von den 
kommunalen Vorhabenträgern geprüft. Das Land fördert über 20 Machbarkeits-
studien zu Streckenreaktivierungen und steht den Vorhabenträgern vor Ort auch 
fachlich zur Seite.

11.  inwiefern bei den Machbarkeitsstudien auf Strecken aus der Potenzialanalyse 
solche Freizeitverkehre berücksichtigt werden.

Die Nachfragedaten und die Effekte, die sich aus den Freizeitverkehren ergeben, 
werden im Rahmen der Machbarkeitsstudien berücksichtigt. Beispielhaft sei hier 
die Strecke Waldshut–Weizen genannt. Die in den vergangenen Jahren getätigten 
Investitionen für den sogenannten „Wutachtäler“ kommen nun auch dem poten-
ziellen Regelverkehr zugute. Auf jeden Fall wird durch stattfindende Freizeitver-
kehre ein Verfall der Infrastruktur verhindert, bzw. für gewöhnlich eine kosten-
günstigere Wiederherrichtung ermöglicht. 

Hermann
Minister für Verkehr
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Anlage 1
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Anlage 2
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